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Ein Antrag auf Abweichung lag dem Bauantrag 
nicht bei. Da von Seiten des Landratsamtes Neu-
burg-Schrobenhausen keine Abweichung hinsicht-
lich der Zufahrtslänge in Aussicht gestellt wurde, 
wurden geänderte Pläne eingereicht. 
Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen bittet 
um Mitteilung, ob zu den geänderten Plänen das 
gemeindliche Einvernehmen erteilt wird.
Der östliche Carport mit vier Stellplätzen und das 
Nebengebäude für Fahrräder und Wertstoffe sollen 
vollständig entfallen und die Lage des Wohnhauses 
hat sich verschoben. Anstelle des östlichen Car-
ports sollen nun vier Stellplätze, an den westlichen 
Carport angrenzend, errichtet werden. 
Das Wohnhaus wurde ca. 2,57 m in Richtung Osten 
zur Raiffeisenstraße verschoben. Das Wohnhaus ist 
nun 3,34 m von der Raiffeisenstraße entfernt, vorher 
waren es 5,91 m.
Das Grundstück befindet sich im unbeplanten 
Innenbereich mit dem Gebietscharakter „Gemischte 
Bauflächen“.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird nach § 36 
BauGB erteilt.
Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem 
Grundstück zu versickern. Sollte eine Versickerung 
nicht möglich sein, ist dies vom Bauherrn mitzu-
teilen.

In eigener Sache
Aufgrund vieler Termine bin ich des Öfteren unterwegs und kann Anrufe oft nicht entgegen-
nehmen. Hier bitte ich Sie, in dringenden Fällen unter 08252/40692-0 im Sekretariat in der Ver-
waltungsgemeinschaft anzurufen. Ihre Anliegen werden vom Sekretariat aufgenommen und an 
die zuständigen Stellen in der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen weitergegeben.
Ich freue mich über Beiträge über das Gemeindegeschehen, von Firmen, örtlichen Vereinen, 
idealerweise mit Bild und im Word-Format.

Senden Sie diese bitte an:
fuchs@waidhofen.de

***************
Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe ist am 29.06.2025.
Diese erscheint voraussichtlich am 18.07.2025.

Aus dem Gemeinderat

Gemeinderats-Sitzung

Öffentlicher Teil

Dienstag, den 06.05.2025
Änderung zum Antrag auf 
Baugenehmigung zur Errichtung 
eines Wohnhauses mit vier 
Wohneinheiten, Carports und 
Nebengebäude auf dem Grundstück 
mit der Fl.Nr. 188 der Gemarkung 
Waidhofen
Der Bauantrag wurde bereits in der Gemeinderats-
sitzung vom 04.02.2025, TOP 3.2 behandelt. Zum 
laufenden Genehmigungsverfahren wurde nun ein 
Änderungsantrag hinsichtlich der Lage des Wohn-
hauses, des östlichen Carports und des Neben-
gebäudes eingereicht.
Laut § 2 Abs. 1 GaStellV muss zwischen Garagen 
und öffentlichen Verkehrsflächen eine Zu- und 
Abfahrt von mindestens 3 m Länge vorhanden 
sein. Dies war bei dem östlichen Carport, hin zur 
Raiffeisenstraße, nicht gegeben. 
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Im Rahmen der Vorstellung des Haushaltsvor-
berichtes werden u.a. folgende Fragen gestellt:
GRM Ploss fragt bezüglich von Instandhaltungs-
maßnahmen am Dorfweiher nach, nachdem keine 
Haushaltmittel veranschlagt sind.
BGM Fuchs informiert, dass bereits in der letzten 
Wahlperiode Vermessungsmarken im Weiher-
weg gesetzt wurden und sich seit dieser Zeit 
keine Veränderungen ergeben haben. Zur Fest-
stellung der notwendigen Maßnahmen hinsichtlich 
des Wasserrechts wird ein Planungsbüro beauf-
tragt. Vor der Räumung und Ertüchtigung des Dorf-
weihers werden auch die Beteiligten (u.a. Pächter) 
angehört. Im Jahr 2025 werden keine Maßnahmen 
am Dorfweiher durchgeführt.
GRM Reitberger spricht die unveränderten Hebe-
sätze im Rahmen der Grundsteuerreform für die 
Grundsteuer A und B an und die damit seiner 
Meinung nach sehr unschöne Steigerung/Belastung 
für die Grundstückseigentümer.
GRM Waldinger entgegnet und rechtfertigt die Höhe 
der Hebesätze damit, dass auf der anderen Seite 
durch die Abschaffung des Straßenbaubaubeitrages 
für die Grundstückseigentümer auch eine deutliche 
Entlastung eingetreten ist.
GRM Ploss fragt nach, warum für den Erwerb des 
Pfarrhauses keine Mittel veranschlagt sind.
Bürgermeister Fuchs erklärt, dass nach Rück-
sprache mit dem Kirchenpfleger ein Verkauf 
eventuell erst im Jahr 2026 erfolgt und es fraglich 
ist, ob ein Erwerb für die Gemeinde finanziell über-
haupt möglich sein wird.
Nach Vortrag des Haushaltsplanentwurfes und 
den Anlagen sowie der Erläuterung der gestellten 
Fragen wird folgende Haushaltssatzung erlassen:

Haushaltssatzung der Gemeinde Waidhofen,
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
hiermit festgesetzt, er schließt
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 5.205.247 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 7.160.988 €

ab.

Jahresrechnung 2024 -  
Vorlage nach Art. 102 Abs. 2 GO - 
Rechenschaftsbericht
Die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Waidhofen 
schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Ansatz Ergebnis
Verwaltungs- 
haushalt 4.944.993 € 5.471.684,77 €
Vermögens- 
haushalt 5.238.636 € 4.331.628,09 €
Gesamthaushalt 10.183.629 € 9.803.312,86 €
Zuführung vom 
Verwaltungshaus-
halt an den Ver-
mögenshaushalt 253.898 € 768.694,81 €
Zuführung vom 
Vermögenshaus-
halt an den Ver-
waltungshaushalt 0,00 € 0,00 €
Stand der  
Soll-Rücklage 
zum 31.12.2024 201.256 € 1.725.653,66 €
Stand der 
Schulden zum 
31.12.2024 3.020.974,38 € 1.520.974,38 €
Investitions-
volumen 4.871.500,00 € 2.080.212,90 €
Nachrichtlich:
Verpflichtungen 
aus kreditähn-
lichen Rechts-
geschäften 0,00 €

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Jahres-
rechnung 2024 und beauftragt den Rechnungs-
prüfungsausschuss mit der Durchführung der ört-
lichen Rechnungsprüfung.

Beratung des Haushaltsplans und 
Erlass der Haushaltssatzung 2025
Zu Beginn der Sitzung rechtfertigt sich Bürger-
meister Fuchs auf Anfrage von GRM Ploss bezüg-
lich der Entscheidung, keine Finanzausschuss-
sitzung im Vorfeld einzuberufen, damit, dass der 
Haushalt 2025 insbesondere durch die Investitions-
ausgaben für den Neubau des Feuerwehrhauses 
Waidhofen geprägt ist und alle anderen ver-
anschlagten Maßnahmen bereits nahezu alle durch 
Gemeinderatsbeschlüsse abgedeckt sind. 
Bezüglich des Haushaltsansatzes für den Bikepark 
handelt es sich um eine haushaltsrechtliche 
Ermächtigungsgrundlage. Mit dem Haushaltsansatz 
allein liegt noch keine Entscheidung zur Umsetzung 
der Maßnahme vor.
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§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025  
in Kraft.
Beschluss:
Der vorgetragenen Haushaltssatzung – sowie den 
Anlagen – wird zugestimmt.
Abstimmung: Für: 11 Gegen: 2

TOP 5 Genehmigung des Finanzplans 
und des Investitionsprogramms  
für die Jahre 2024 - 2028
Der Finanzplan sowie das dazugehörige 
Investitionsprogramm für die Jahre 2024 – 2028 
werden dem Gemeinderat erörtert.
Beschluss:
Der Finanzplan sowie das Investitionsprogramm für 
den Finanzplanungszeitraum 2024 – 2028 werden 
genehmigt.
Abstimmung: Für: 11 Gegen: 2

Verschiedenes, Anfragen, 
Bekanntgaben
Info zu Planfeststellung für Hochwasserschutz-
maßnahmen in Schrobenhausen
Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen 
für Schrobenhausen wurden den umliegenden 
Gemeinden Unterlagen zur Einsicht gewährt, 
für die ins Auge gefassten Maßnahmen, welche 
auch technische Schutzmaßnahmen beinhalten. 
Nachdem der Retentionsraum Schrobenhausen 
(Goachat) nicht allzu groß ist und die nunmehr 
vermehrten technischen Hochwasserschutzmaß-
nahmen das Wasser unter Umständen ungebremst 
nach Waidhofen führen, könnten Nachteile für 
Waidhofen entstehen. Diese Bedenken wurden 
mit einem Schreiben an das Landratsamt Neuburg 
übermittelt.
Bürgermeister Fuchs trug dem Gemeinderat das 
Schreiben vor, welches an das Landratsamt (Plan-
feststellungsbehörde) versandt wurde.

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Planfeststellung für die Hoch-
wasserschutzmaßnahmen in Schrobenhausen 
ergeben sich für uns mehrere Fragen bzgl. 
technischer als auch umweltfachlicher Aspekte, zu 
denen wir Bedenken haben.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 
4.175.000,00 € festgesetzt.

§ 4
(entfällt)

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 900.000 € festgesetzt.
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Die Gemeinde Waidhofen hat erhebliche Bedenken 
gegenüber der aktuellen Planung und befürchtet 
eine Verschlechterung für den Ort Waidhofen 
sowie die weiteren Unterlieger. Die Bemessung 
der Retentionsfläche vor Schrobenhausen wird als 
zu gering angesehen. Hier bitten wir Sie, darzu-
legen, welche Grundlagen bzw. Annahmen für die 
Modellierung/Berechnung der Retentionsfläche 
getroffen werden. Wir befürchten, dass durch den 
technischen Hochwasserschutz der Austritt der 
Paar und Weilach in Schrobenhausen/Mühlried 
in die Fläche verhindert oder zumindest minimiert 
wird, wodurch zusätzliche Retentionsfläche entfällt. 
Wie bekannt ist, führen insbesondere Maßnahmen 
des techn. Hochwasserschutzes zu einer Erhöhung 
der Grundwasserstände und einer Zunahme der 
Fließgeschwindigkeit (Durchfluss wird beschleunigt, 
Abflussquerschnitte werden verkleinert), was 
insbesondere für die Unterlieger negative Aus-
wirkungen haben wird.
So erfolgt z.B. nach Mühlried kein Retentionsaus-
gleich für die in Schrobenhausen und Mühlried weg-
genommene Fläche. Ebenso werden nach Mühlried 
keine Maßnahmen getroffen, wie beispielsweise die 
Anlage eines Auwaldes, um die Fließgeschwindig-
keit zu reduzieren. Dadurch sehen wir eine 
Erhöhung der Wassermenge im Bereich von Waid-
hofen. Es besteht zudem die Gefahr, dass durch 
den geplanten Gewässerausbau die Laufzeit des 
Hochwassers verkürzt und die Vergleichmäßigung 
der Gerinnebegrenzungen (z.B. Ufermauern) zu 
einer weiteren Steigerung der Fließgeschwindig-
keiten und damit auch zu einer potentiellen Ein-
tiefung der Gewässersohle führen kann. In diesem 
Falle wären neben den Problemen der Unter-
lieger auch mit Standsicherheitsproblemen der 
Uferberandungen zu rechnen. Wie würden hierzu 
gern eine Info haben, inwiefern diese Sachverhalte 
Berücksichtigung gefunden haben.
Auch ist aus unserer Sicht zu hinterfragen, ob 
durch die höheren Fließgeschwindigkeiten auch 
mehr Material erodiert und flussabwärts abgelagert 
werden könnte, was wiederrum das Sohlengefälle 
und den Fließquerschnitt verringert und damit 
zu einer potentiellen Verringerung der Abfluss-
leistungen führen wird.
Ein besonderes Problem stellt aus unserer Sicht die 
Dammstraße zwischen Waidhofen und dem Sport-
heim (Kreisstraße ND 22) dar— insbesondere im 
Bereich der Paarbrücke sowie im Zusammenhang 
mit dem Ablauf und der Ableitung der Wasser-
massen durch die vorhandenen Wellblechdurch-
lässe. Nach aktuellem Stand kann diese Infra-
struktur kein zusätzliches Wasser aufnehmen. 

Die Mehrmengen an Wasser aus Schrobenhausen/
Mühlried würden daher einen verstärkten Rück-
stau in Waidhofen und Wangen sowie einen ver-
mehrten Austritt in die Fläche verursachen, was 
zur Überflutung von Wohnbebauung führen könnte. 
Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, ob und wie stark 
dieser Sachverhalt Berücksichtigung gefunden hat 
und wie mögliche Lösungen aussehen könnten. 
Es wäre aus unserer Sicht zu prüfen, inwiefern hier 
ein Flaschenhals“ entstehen kann und welche Maß-
nahmen zu einer Verbesserung führen könnten.
Weiterhin bitten wir Sie, uns mitzuteilen, ob geprüft 
wurde, inwiefern die Grundwasserstände — auch 
weiter entfernt vom Fließgewässer — betroffen sind. 
Es ist allgemein hin bekannt, dass sich durch die 
höheren Wasserstände im Fließgewässer auch 
höhere Grundwasserstände einstellen können, 
auch in weiterer Entfernung vom Fließgewässer. 
Dadurch kann es u.a. zu Wasseraustritten, lokalen 
Überflutungen oder kritischen hydraulischen 
Belastungen im bebauten Bereich kommen. 
Da die Grundwasserspiegelhöhen meist sehr viel 
langsamer ansteigen (und auch fallen) als die 
Wasserspiegel in einem Fließgewässer, kann es 
auch erst mit mehreren Wochen Verzögerung zu 
negativen Auswirkungen kommen, auch wenn das 
Hochwasser eigentlich schon vorbei ist.
Ansonsten finde ich die Maßnahmen sinnvoll, 
vor allem den Einbezug der Alten Paar. Es muss 
aber dennoch hinterfragt werden, wie durch die 
technischen Schutzmaßnahmen der Wasserabfluss 
dahingehend verschlechtert (oder beschleunigt) 
wird, dass es für die Unterlieger (Waidhofen und 
Wangen) problematisch wird. Die gewählten 
technischen Maßnahmen haben den Nachteil, dass 
sie die Abflusssituation für die Unterlieger ver-
schärfen, anstatt sie zu entlasten.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Fuchs
1. Bürgermeister Gemeinde Waidhofen

Neubau Feuerwehrgerätehaus - 
Zwischenstand Ausgaben
Mit E-Mail vom 05.05.2025 legt uns das Ingenieur-
büro Bestler die aktualisierte Kostenprognose für 
den Neubau des Feuerwehrhauses Waidhofen vor 
(siehe beigefügte Aufstellung).
Demnach liegen die derzeitigen Ausgaben 
(inklusive der bisherigen Nachträge) mit 
6.143.963,38 Euro/brutto unter der Kostenberechnung 
vom 21.12.2023 mit 6.215.753,61 Euro/brutto.
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Beschluss:
Mit dem Vergabevorschlag des Ingenieurbüros 
Glasmann, Pfaffenhofen a. d. Ilm, besteht Einver-
ständnis. Bürgermeister Fuchs wird ermächtigt, die 
Firma Ecovent, Lübbecke, entsprechend dem vor-
liegenden Angebot in Höhe von rd. 24.000 Euro/
brutto, mit der Abgasabsauganlage für den Neu-
bau des Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde 
Waidhofen zu beauftragen.

Verkauf von Leerrohren (Bereich 
Hofmarkstraße, St.-Wendelin-Straße) 
an die Telekom Deutschland GmbH
Die Gemeinde Waidhofen ist Eigentümer von Leer-
rohren (SNRVe 24x7) im Bereich der Hofmarkstraße 
und St.-Wendelin-Straße, mit einer Länge von 881 m.
Die Telekom Deutschland GmbH beabsichtigt, 
die Leerrohre für die Breitbanderschließung im 
Gemeindegebiet von der Gemeinde zu erwerben. 
Der Kaufpreis beträgt rd. 40.000 €.
Für die Verlegung der Leerrohre hat die Gemeinde 
Waidhofen mit Rechnungsdatum 17.12.2015, rd. 
40.000 € bezahlt. Die entstandenen Kosten sind 
somit vollständig gedeckt.
Beschluss:
Die Leerrohre im Bereich der Hofmarkstraße und 
St.-Wendelin-Straße, mit einer Länge von 881 m, 
werden zu einem Kaufpreis von rd. 40.000 € an die 
Telekom Deutschland GmbH verkauft.

Verschiedenes, Anfragen, 
Bekanntgaben
Sachstand Eiserner Steg
BGM Fuchs erläutert dem Gremium die weiter 
angedachten Schritte, nachdem ein Angebot der 
Firma Beicht Systembau GmbH vorliegt.
Es müsse noch eine Tektur gemacht werden für das 
Wasserrecht. Er wird sich hierzu in den nächsten 
Tagen mit dem Statiker treffen, um die weiteren 
Schritte abzuklären.

Nicht-öffentlicher Teil

Dienstag, den 06.05.2025
Neubau Feuerwehrgerätehaus; 
Gewerk Malerarbeiten - Vergabe
In der Vorstandssitzung der Freiwilligen Feuerwehr 
Waidhofen am 22.10.2024 wurde beschlossen, 
dass ein Teil der Malerarbeiten für den Neubau des 
Feuerwehrhauses in Eigenleistung übernommen 
wird.
Deshalb wurde nur ein Angebot von der Firma 
Holzmayr für die übrige Teilleistung der Maler-
arbeiten eingeholt.
Nach rechnerischer und wirtschaftlicher Prüfung 
des Angebots durch das Ingenieurbüro Bestler, 
Augsburg, sind die angebotenen Einheitspreise 
ortsüblich und wirtschaftlich.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung der 
Firma Holzmayr, Waidhofen, mit der Teilleistung 
für Malerarbeiten zu einem Angebotspreis von rd. 
22.000 Euro/brutto zu.

Neubau Feuerwehrgerätehaus; 
Gewerk Abgasabsauganlage - 
Vergabe
Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses 
in der Gemeinde Waidhofen wird eine Abgas-
absauganlage benötigt. Im bisherigen Feuerwehr-
gerätehaus der Gemeinde Waidhofen sind bereits 
Komponenten des Herstellers Ecovent, Lübbecke, 
im Einsatz, die im Neubau wiederverwendet werden 
sollen.
Zu diesem Zweck wurde ein Angebot der 
Firma Encovent, Lübbecke, eingeholt, das die 
Demontage der bestehenden Absauganlage 
inklusive der zwei Stellplätze AS 10D im Altbau 
der Feuerwehr, den Transport zum neuen Standort 
sowie die fachgerechte Montage im Neubau und 
dafür benötigte Materialien beinhaltet.
Mit E-Mail vom 28.04.2025 legt uns das Ingenieur-
büro Glasmann, Pfaffenhofen a. d. Ilm, das geprüfte 
Angebot der Firma Encovent vor. Die Angebots-
summe beläuft sich auf rd. 24.000 Euro/brutto.
Laut Einschätzung des beauftragten Ingenieur-
büros Glasmann wird empfohlen, auf eine System-
vermischung zu verzichten, um funktionale 
Komplikationen zu vermeiden.

Mit Farbe besser werben.Mit Farbe besser werben.
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Termine und Veranstaltungen

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 



	 - 14 -	 Nr. 6/25



Nr. 6/25 	 - 15 -	



	 - 16 -	 Nr. 6/25



Nr. 6/25 	 - 17 -	



	 - 18 -	 Nr. 6/25

Dienstag, 01.07.2025, 19:00 Uhr
Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 03.07.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 04.07.2025, 18:00 Uhr
Bayerischer Abend
Sommerfest
SV Waidhofen
Parkplatz SV Waidhofen
Samstag, 05.07.2025, 11:30 Uhr
Sirenenprobealarm (Signaltyp Feuer)
Samstag, 05.07.2025, 14:00 Uhr
Elfmeterturnier
mit AFTER SHOW PARTY
SV Waidhofen
Parkplatz SV Waidhofen
Sonntag, 06.07.2025, 10:30 Uhr
Gottesdienst und Mittagstisch
Stockschützenturnier, 13:00 Uhr
Spiel ohne Grenzen für Kinder, 14:30 Uhr
Kaffee und Kuchen, Nachmittag

Termine
Dienstag, 24.06.2025, 08:15 – 18:30 Uhr
Ausflug nach Memmingen
und Ottobeuren
Katholischer Frauenbund
Kirchplatz Waidhofen
Mittwoch, 25.06.2025, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet
Donnerstag, 26.06.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 28.06.2025, 13:00 Uhr
Sautrogrennen u. Dorffest Wangen
Dorfgemeinschaft Wangen
Vereinsstadel Wangen
Sonntag, 29.06.2025
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 18.07.2025
Freitag, 01.07.2025,
Elternabend für die
Neuen Eltern
Kindertagesstätte St. Franziskus
Kindertagesstätte
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Mittwoch, 06.08.2025, 07:00 – 19:00 Uhr
Seniorenausflug
Wieskirche, Forggensee u. Gachenbach
Gemeinde Waidhofen
Kirchplatz Waidhofen
Donnerstag, 07.08.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 09.08.2025
Ausweichtermin 16.08.2025 bei Regen
Waidhofener Weinfest
SV Waidhofen
Pfarrgarten Waidhofen
Mittwoch, 13.08.2025, 18:00 Uhr
Sammeln von Kräutern
Katholischer Frauenbund
Donnerstag, 14.08.2025, 14:00 Uhr
Binden von Kräuterbuschen
Katholischer Frauenbund
Bauhof Waidhofen
Donnerstag, 14.08.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 21.08.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen

Brotzeit im Festzelt, 17:00 Uhr
SV Waidhofen
Sportgelände SV Waidhofen
Montag, 07.07.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen
Montag, 07.07.2025, 18:00 Uhr
Pilgerwanderung zur Kapelle Loch
Katholischer Frauenbund
Kirche Waidhofen
Dienstag, 08.07.2025, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 10.07.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 17.07.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 19.07.2025
Sommerfest
Tennisclub Waidhofen
Tennisanlage Koppenbach
Donnerstag, 24.07.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Samstag, 26.07.2025, 18:00 Uhr,
Dorffest Rachelsbach
Dorfgemeinschaft Rachelsbach
Sportplatz Rachelsbach
Dienstag, 29.07.2025, 19:00 Uhr
Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen
Donnerstag, 31.07.2025, 14:30 – 16:30 Uhr
Dorfkaffee
Pfarrheim Waidhofen
Freitag, 01.08.2025
Abschlussgottesdienst
Kindertagesstätte St. Franziskus
Kirche
Sonntag, 03.08.2025
Redaktionsschluss für
Ausgabe Mitteilungsblatt 22.08.2025
Hinweis im September 
gibt es kein Mitteilungsblatt
Montag, 04.08.2025 14:30 Uhr
Senioren-Singen
Treffpunkt Schulturnhalle Waidhofen
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86529 Schrobenhausen
–	 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
	 gemäß § 7 Abs.1 TMG:  

Geschäftsführer Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG. 
	 Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH Medien als Diensteanbieter 

nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrig-
keit hinweisen.

Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von 0,40 EUR zzgl. 
Versandkostenanteil. 

Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Bei Nichtbelieferung ohne Ver-
schulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störungen des 
Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheberrechtlich ge-
schützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeglicher Art, auch auszugsweise,  
bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages.
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Vereine und Verbände

Zeltlager 2025

Lust auf eine spannende Woche
zusammen mit deinen Freunden?
Vom 2. bis zum 7. August kommen bei uns Kinder und
Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren voll auf ihre Kosten.
Was erwartet dich bei uns?
Von großen Actionspielen über Abende am Lagerfeuer bis hin
zu einer Stadtrallye mit Freibadbesuch ist alles dabei.
Wo findet das Zeltlager statt?
In Maushof bei Pörnbach im Landkreis Pfaffenhofen.
Was kostet das Zeltlager?
130 Euro für Mitglieder eines katholischen Jugendverbands,
für Nicht-Mitglieder gibt es einen Aufpreis von 10 Euro.
Neugierig geworden?
Dann melde dich jetzt an unter www.bdkj-nd-sob.de/zeltlager

Das BDKJ Zeltlagerteam
freut sich auf dich!
Benötigst du Hilfe bei der Anmeldung?
Tel. 0151 55385379
Mo – Do: 18 – 20 Uhr
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Die über den WhatsApp-Kanal zur Verfügung 
gestellten Informationen werden auch über die Home-
page des Landkreises veröffentlicht (www.neuburg-
schrobenhausen.de). Eine zwingende Anmeldung bei 
WhatsApp ist somit nicht erforderlich.
Für Rückfragen steht die Pressestelle telefonisch 
unter 08431/57-424 bzw. 08431/57-158 oder per 
Mail pressestelle@neuburg-schrobenhausen.de zur 
Verfügung.

Wo ist die Schleiereule geblieben?

� Foto: Gunter Weinrich

Die Schleiereule (Tyto 
alba) gehört zu den 
faszinierendsten Eulen-
arten Europas und 
kommt, wenn überhaupt 
noch, meist in der Nähe 
des Menschen vor. Mit 
ihrem herzförmigen 
Gesichtsschleier, dem 
lautlosen Flug und ihrer 
nächtlichen Lebensweise 
ist sie eine stille 
Bewohnerin unserer 
Kulturlandschaft. Nur in 
der Balzzeit, im zeitigen 
Frühjahr, ist ihr schrilles 
Rufen zu hören. 

Ursprünglich war sie häufig in ländlichen Regionen 
anzutreffen, wo sie in alten Scheunen, Kirchtürmen 
oder anderen Gebäuden brütete. Ein Zugang ins 
Gebäudeinnere durch eine sogenannte „Eulnloch“ 
war früher häufig gegeben. Ihr Jagdgebiet waren 
offene Wiesen, Feldraine und Weiden, auf denen 
sie vor allem Kleinsäuger wie Mäuse erbeutete.
Doch in den letzten Jahrzehnten ist die Schleier-
eule bei uns zunehmend selten geworden. Gründe 
dafür sind unter anderem der Verlust geeigneter 
Brutplätze durch Gebäudesanierungen, die 
Intensivierung der Landwirtschaft und das Ver-
schwinden strukturreicher Landschaften, die der 
wärmeliebenden Eule besonders zusetzen. Die 
ehemals häufige Verlustursache, schneereiche und 
kalte Winter, trifft aufgrund der Klimaerwärmung 
nicht mehr zu. In manchen Regionen ist sie 
inzwischen fast vollständig verschwunden.
40 Jahre lang hat sich Gunter Weinrich – der 
bekannte „Storchenopa“ aus Neuburg - für den 
Bund Naturschutz (BN) im Landkreis auch um 
die Ausstattung von Scheunen, Stadeln oder auf-
gegebenen Trafostationen mit Eulennistkästen 
gekümmert. 

Sonstige Mitteilungen

Landkreis startet offiziellen 
WhatsApp-Kanal für Kriseninfos 
und aktuelle Meldungen
• Krisenkommunikation direkt aufs Smartphone
• Einfach und anonym abonnieren
• Zusätzliche Infos aus dem Landkreisalltag

Ab sofort bietet der Landkreis einen neuen 
Informationskanal über WhatsApp an. Ins-
besondere in Krisensituationen wie Unwetterlagen, 
Großschadensereignissen oder sonstigen Notfällen 
sollen Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg 
schnell, direkt und zuverlässig informiert werden.
Der neue Kanal wird vorrangig für Krisen-
kommunikation genutzt – etwa bei:
• Extremwetterereignissen
• größeren Strom- oder Wasserausfällen
• Verkehrsstörungen mit besonderer Relevanz
• Schulausfällen oder Evakuierungen

Neben der Nutzung im Ernstfall informiert der 
Landkreis auch über aktuelle Themen wie Bau-
stellen, Sperrungen, oder wichtige Hinweise aus 
der Verwaltung und dem Landkreisalltag. Der 
Kanal wird von der Pressestelle des Landratsamtes 
redaktionell betreut.
Der WhatsApp-Kanal kann kostenlos und anonym 
abonniert werden. Bürgerinnen und Bürger erhalten 
dabei keine Nachrichten von anderen Nutzern und 
können selbst auch keine Nachrichten schreiben – 
der Kanal funktioniert rein als Informationsmedium 
des Landkreises.

Der Kanal ist über unten-
stehenden Link erreichbar.
Oder einfach den QR-Code 
scannen.
Anschließend oben abonnieren 
auswählen
und die Glocke aktivieren.

https://neuburg-schrobenhausen.de/Social-Media-/
Wichtiger Hinweis: Der Kanal ist im Moment nur 
über den Link auf unserer Homepage sowie über 
den QR-Code zu finden. Über die Suchfunktion bei 
WhatsApp ist dies aktuell noch nicht möglich.
Für die Nutzung des Kanals ist ein WhatsApp-
Konto erforderlich. Es gelten die Datenschutz-
bestimmungen von WhatsApp. 
Der Landkreis erhält dabei keinen Zugriff auf 
persönliche Daten wie Namen oder Telefon-
nummern der Abonnenten.
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Zuletzt hat er eine Eulenkiste für die vogelgerecht 
umgebaute Trafostation in Wengen geliefert. 
Somit hängen mittlerweile an die 130 Brutkisten in 
oft schwindelerregender Höhe im ganzen Land-
kreis verteilt. Die Kosten dafür hatte Zug um Zug 
der Bund Naturschutz im Landkreis übernommen. 
Gunter Weinrich und sein Helferkreis haben diese 
ehrenamtliche Aufgabe aus Altersgründen ans 
Landratsamt abgegeben. Dort finden sich auch die 
Listen mit den Örtlichkeiten und Kontakten zu den 
aufgehängten Eulenkisten.
In den Jahren gab es immer wieder gute 
Brutsaisonen und auch Jahre wo die Schleiereule 
komplett aus dem Landkreis verschwand. Aktuell 
dürften wir wieder einige Bruten im Landkreis 
haben. Um ein besseres Bild über den Bestand der 
Schleiereule in unserer Region, im Landkreis Neu-
burg-Schrobenhausen zu erhalten, bitten wir um 
Ihre Mithilfe:
Wenn Sie in den letzten 3 Jahren Schleiereulen 
beobachtet oder sogar Brutnachweise fest-
gestellt haben – z.B. durch Sichtung von Jung-
vögeln, Altvögeln mit Nahrungsflug oder von Nist-
plätzen (Eulenkisten) – melden Sie bitte diese 
Beobachtungen so gut wie möglich mit Angabe von 
Ort, Datum und weiteren Hinweisen an die untere 
Naturschutzbehörde im Landratsamt oder an karl-
heinz.schaile@web.de. Gerne auch per Telefon an 
0175 2433773.
Über Ihre Meldungen würden wir uns im Namen der 
Schleiereulen sehr freuen!
Karlheinz Schaile,
Umweltbildung im AIZ Neuburg-Ingolstadt,
Schloß Grünau

www.wolfgang-maenner.de

• Bestattungsvorsorge 
• 24h-Rundumbetreuung 
• alle Friedhöfe weltweit
•

Zentrale Ingolstadt • Tel 0841 955890 
  Unterhaunstädter Weg 17

24h-Tel 08453 3445035
Reichertshofen • Gartenstraße 2a

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus 
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter jedem 
Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auf-
trag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.

wittich.de/trauer

Traueranzeigen online aufgeben



Nr. 6/25 	 - 23 -	

© Ingolf Hatz

Ökostrom für die Region. 
Zukunftsfähige und bezahlbare Energie aus 
kommunaler Hand – jetzt wechseln!

paartal-energie.de

TECHNIK IM GRIFF - ZUKUNFT IM BLICK?

WERDEN SIE
MASCHINENFÜHRER 
FÜR KASCHIERANLAGEN (M/W/D)
BEI JG SERVICE AG!

JG Service AG - Gutenbergstraße 8, 86558 Hohenwart

JETZT BEWERBEN - EIN ANRUF ODER EINE MAIL GENÜGT!

Kathrin Raps-Janocha 
personal@jgservice.de, +49 8443/ 91 63 9 - 0
www.jgservice.de/karriere

• Überdurchschnittlicher Stundenlohn
• 2-Schicht Betrieb
• jede zweite Woche eine 4-Tage-Woche
• Sicherer Arbeitsplatz in einem  
   wachstumsstarken Familienunternehmen

DAS BIETEN WIR IHNEN:

KEINE ERFAHRUNG? KEIN PROBLEM!
WIR ARBEITEN SIE EIN.

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

LINUS WITTICH hat 
jetzt einen Podcast

»Hallo LINUS WITTICH«
Überall da, wo es Podcasts gibt.

Die Handlungsempfehlungen nach einem sechswöchigen Projekt 
an der Hochschule Koblenz werden in dieser Ausgabe ebenso 
besprochen, wie die Einstellung des Dozenten zu seinen Stu-
dierenden. Professor Dr. Andreas Hesse aus Kottenheim in der 
Vordereifel ist digital Marketing Experte und sieht die meinOrt-App 
sehr positiv, erst recht als täglicher User, denn im Privatleben ist 
er unter anderem Vorsitzender eines Streuobstwiesen Vereins 
und Redakteur bei LINUS WITTICH.

Ein Marketing-Experte spricht über meinOrt 
Prof. Dr. Andreas Hesse mag die App und seinen Job
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BADELIX IST
SUPER

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung
SCHWABEN - OBERBAYERN

08251-8935582

Niederlassung: 
Am Hirschfeld 5 
86579 Waidhofen
Tel.: 08443/916305-0
Fax: 08443/916305-50
bau@stauch-bauunternehmung.de
www.stauch-baugruppe.de

Kompetent am Bau
Ihr zuverlässiger Partner für:

• Rohbauarbeiten
• Umbauarbeiten
• Sanierungsarbeiten

Wollen Sie Teil unseres erfolgreichen Teams werden?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

KOMPETENT
INNOVATIV
REGIONAL

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242 

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

HIER KANN IHRE 
WERBUNG STEHEN

wird

wirken!

Foto: Adobe Stock / Shiva3D


